
gegen

Datum:

Verkaufte

Stück

Tribüne

Sitzplatz

Stehplatz

Ermäßigt 

Bruttoeinnahme 

abzügl. ermäßigter Satz 

abzügl. Regelsatz          

Nettoeinnahmen 

15 % Verbandsabgabe* 

Sicherheitsrelevante Kosten* (nur nach Vorabsprache mit spielleitender Stelle) 

Reisekosten*

15 % Spielstättenmiete* 

Aufzuteilende Einnahmen:  — = 
(Nettoeinnahmen)

Die Richtigkeit der Abrechnung wird bestätigt durch:

Gastgebender Verein: 50 %     aus aufzuteilender Einnahme 

Unterschrift

Gastverein: 50 %      aus aufzuteilender Einnahme

Unterschrift

Unterschrift

Spielstättenmiete:

Unterschrift

Die Spielabrechnung (in Kopie) muss spätestens nach zwei Werktagen dem zuständigen Spielleiter zugestellt werden.

Abrechnender Verein:

(aus Netto)

Spielstätte stellender Verein

Gesamt-

summe
Art der Karte

(Schüler, Studenten, Rentner, Erwerbslose, Versehrte)

(aus Netto)        (Erhebung über BFV-Vereinskonto)

Die Abrechnung erfolgt gem. § 73 SpO. Für die Verbandsabgabe ist der gastgebende oder der vom Spielleiter beauftragte Verein 

verantwortlich.

Verantwortlicher:Spielort/Verein:

(Gastverein)

Stand: 01.08.2022 Spielabrechnung

des Wiederholungsspiels

Preis

pro Karte

Vereinsnummer:

(Gastgebender Verein)

Der abrechnende Verein führt die Umsatzsteuer ordnungsgemäß an

das zuständige Finanzamt ab. (Unterschrift)

Verbandsabgabe (wird vom BFV per Rechnung erhoben) und 

Umsatzsteuer (muss vom Verein abgeführt werden)

(vom Verein zu versteuern)

Umsatzsteuer 7 %   (= Multiplikator  6,542 % vom Brutto)

Abrechnender Verein

(Nettoeinnahmen)

Umsatzsteuer 19 % (= Multiplikator 15,966 % vom Brutto)

(ohne Abzüge)

(Summe der Abzüge)

Schiedsrichterauslagen*

ABZÜGE

(Summe der Abzüge)

Gastgebender Verein

Gastverein


